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Werden Sie dieses
Jahr 50 Jahre alt?

Wenn ja, kdonnen Sie der
freiwilligen AHV/IV noch
spatestens innert eines
Jahres seit Vollendung |h-
res 50. Altersjahres beitre-
ten. Dies ist lhre letzte
Chance! Fur weitere Aus-
kiinfte schreiben Sie bitte
an lhre schweizerische Ver-
tretung.

Zusammenfassung der
Botschaft uber den Beitritt der
Schweiz zur Organisation

der Vereinten Nationen (UNO)

Verabschiedung der Botschaft
Der Bundesrat hat heute die Bot-
schaft Uber den Beitritt der
Schweiz zur UNO verabschiedet.
Damit beantragt er den eidgends-
sischen Raten, dem Beitritt unse-
res Landes zur Weltorganisation
zuzustimmen. Die endgultige Ent-
scheidung wird dann bei Volk und
Standen liegen, die gemass der
Bundesverfassung Uber diese Fra-
ge abzustimmen haben.

Bedeutung der Vorlage

Der Beitritt zur UNO ist ein
wichtiger Schritt zur Normali-
sierung unserer Beziehungen
mit der Weltorganisation und
damit zur Festigung und zum
Ausbau unseres Verhiltnisses
zur Staatengemeinschaft.
Wenn der Bundesrat diesen
Schritt heute vorschlagt, so tut er
dies nach reiflicher Uberlegung
und aufmerksamer Verfolgung
der wesentlichen Entwicklungen.
Nicht nur hat 1945 und 1976 je
eine von ihm eingesetzte beraten-
de Kommission die Frage des
UNO-Beitritts grindlich unter-
sucht. Der Bundesrat selbst hat in
drei detaillierten Berichten an die
Bundesversammlung von 1969,
1971 und 1977 alle Aspekte un-
seres Verhaltnisses zu den Ver-
einten Nationen und ihren Spezial-
organisationen eingehend darge-
stellt und ist schon 1977 zum
Schluss gekommen, dass ein Bei-
tritt zur UNO winschbar sei. Die
eidgenodssischen Réate stimmten
dem zu, und der Nationalrat er-
suchte den Bundesrat sogar, ihm
«zum nachstmoglichen geeigne-
ten Zeitpunkt» die entsprechende
Botschaft vorzulegen.

Dass der Bundesrat den Zeitpunkt
fur diesen Schritt nun fir gekom-
men erachtet, liegt in den weltpo-
litischen Wandlungen seit 1945
und ihren Auswirkungen auf die
Vereinten Nationen begriindet,
denen die Schweiz als Glied der
Staatengemeinschaft im Interes-
se ihrer eigenen Sicherheit Rech-
nung tragen muss.

Die zunehmende Verflechtung
und Interdependenz der Staaten
sowie der globale Charakter vieler
Probleme erfordern eine weltwei-
te Zusammenarbeit zur Erzielung
gemeinsamer Losungen. Aus die-
sem Grund hat die multilaterale
Diplomatie in den vergangenen
Jahren einen bisher nie gekannten
Aufschwung genommen. |hr
wichtigstes Instrument und zu-
gleich Mittelpunkt der entspre-
chenden Bemuhungen sind die
Vereinten Nationen. Sie stellen
den minimalen Ordnungsrahmen
in einer von Spannungen und Kon-
flikten gezeichneten Welt dar.

Die UNO von heute

Die UNO, mit der wir uns in den
achtziger Jahren auseinanderzu-
setzen haben, ist nicht mehr die-
selbe wie 1945 bei ihrer Grin-
dung. Sie hat sich im Zuge der
weltpolitischen Veranderungen —
als Instrument der internationalen
Politik und als Spiegel der jeweili-
gen Weltlage — stark gewandelt.
Ursprunglich als Koalition der Sie-
germéachte des Zweiten Weltkrie-
ges konzipiert, die beabsichtig-
ten, mit kollektiven Zwangsmass-
nahmen den Weltfrieden zu erhal-
ten, ist die UNO heute das Fo-
rum der weltumfassenden Zu-
sammenarbeit schlechthin. Im
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UNO-Hauptgebéude in New York

Verlauf des Kalten Krieges zeigte
es sich, dass das in der Charta
verankerte, von der Ubereinstim-
mung der Grossmachte abhangi-
ge Sanktionensystem weitge-
hend unwirksam blieb; militéri-
sche Zwangsmassnahmen sind
nie angewandt worden. Die Exi-
stenz der Nuklearwaffen hat zu-
dem zu einer Veranderung der
Konflikte geflhrt, welche die Ent-
wicklung neuer Methoden der
Friedenssicherung erforderte.
Mit dem Einsatz von Beobachtern,
Vermittlern und Blauhelmtruppen
schuf die UNO ein auf Freiwillig-
keit beruhendes Instrument, mit
dem sie die Vorbedingungen fir
eine friedliche Konfliktlosung
schafft und allenfalls an dieser L6-
sung mitwirkt.

Universalitdt der Mitglied-
schaft - Universalitiit der
Aufgaben

Die wichtigste Wandlung der
UNO ist indessen in der erreichten
Universalitiat sowohl hinsichtlich
inrer Mitglieder als auch ihrer
Aufgaben zu sehen. Die anfangli-
che Skepsis gegeniber den neu-
tralen Staaten verschwand sehr
bald. Bereits 1946 wurde Schwe-
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den in die Organisation aufge-
nommen; Osterreich und Finnland
folgten 1955. Die von der UNO
massgeblich geférderte Entkolo-
nisierung fuhrte zur Entstehung
von rund hundert neuen Staaten,
die heute die Dritte Welt bilden
und alle der UNO beigetreten sind.
Flr sie bedeutet die Aufnahme in
die Weltorganisation nicht zuletzt
eine Bestatigung ikrer eben erst
erlangten Souveranitat und oft-
mals den Eintritt ins internationale
Leben uberhaupt. Die definitive
Uberwindung der urspriinglichen
Konzeption der UNO als Allianz
der Sieger des Zweiten Weltkrie-
ges kam jedoch durch die Aufnah-
me der beiden deutschen Staaten
in die UNO im Jahre 1973 zum
Ausdruck. Mit Erreichung dieser
Universalitat ist die UNO prak-
tisch identisch geworden mit der
Staatengemeinschaft. Wer der
UNO nicht angehort, 1auft Gefahr,
sich von der Staatengemein-
schaft abzusondern.

Parallel zu dieser Entwicklung hat
sich auch der Aufgabenkreis der
Vereinten Nationen ausge-
dehnt. Die zentrale Aufgabe der
UNO ist die Friedenssicherung.
Der Weltfrieden und die interna-

tionale Sicherheit werden jedoch
nicht allein durch bewaffnete
Konflikte, sondern auch durch
wirtschaftliche und soziale Pro-
bleme gefahrdet. Aus dieser Er-
kenntnis heraus erstreckt sich die
Tatigkeit der UNO heute auf alle
Fragen der internationalen Zu-
sammenarbeit im politischen,
wirtschaftlichen, sozialen, rechtli-
chen, kulturellen und humanita-
ren Bereich.

Fast alle Konflikte unserer Zeit be-
schaftigen die UNO. Ferner nimmt
mit der wachsenden Bedeutung
der Dritten Welt als politische und
wirtschaftliche Kraft aber auch
der Nord-Sud-Dialog einen immer
gewichtigeren Platz in der Arbeit
der UNO ein. Dabei spielen haupt-
sachlich die politischen Implika-
tionen eine grosse Rolle. Es sei
hier lediglich an das Bestreben der
Entwicklungslander erinnert,
nach Erreichung ihrer politischen
Unabhangigkeit auch eine grosse-
re wirtschaftliche Selbstandigkeit
zu erzielen. Die Entwicklungslan-
der suchen eine Weltwirtschafts-
ordnung herbeizufiihren, die ihren
besonderen Bedirfnissen gezielt
Rechnung tragen wirde. Die dies-
bezliglichen von der Generalver-
sammlung gefassten Resolutio-
nen sowie weitere Tatigkeiten,
die die Gestaltung der Weltwirt-
schaftsbeziehungen betreffen,
sind auch fir die Schweiz von Be-
deutung; denn der ideologische
und politische Einfluss der Kon-
zeptionen, die in der Generalver-
sammlung erarbeitet werden, auf
den kinftigen Verlauf internatio-
naler W.irtschaftsverhandlungen
— wo auch immer sie gefiihrt wer-
den - darf nicht unterschatzt wer-
den.

Uberhaupt ist der von der UNO
ausgehende politische Impuls
massgebend flir die gesamte Ar-
beit im Rahmen des Systems der
Vereinten Nationen. Denn ohne
politischen Willen konnen so
schwerwiegende Probleme wie
jene der Fltchtlinge, der Hungers-
note und Katastrophenfélle, jene



des Umweltschutzes, der Ernah-
rung, Gesundheit und Erziehung,
die alle in den Tatigkeitsbereich
der UNO fallen, nicht wirklich ge-
|6st werden.

Tendenzen zur Einheit des Sy-
stems der Vereinten Nationen

Fir unser Verhaltnis zu den Ver-
einten Nationen ist noch ein wei-
teres Phanomen bedeutsam, das
sich in den letzten paar Jahren zu-
sehends ausgepragt hat. Es ist
dies die Tendenz zur Einheit des
gesamten Systems der Vereinten
Nationen, d.h. der UNO sowie ih-
rer Nebenorgane und Spezialorga-
nisationen, wobei namentlich der
Generalversammlung immer mehr
eine zentrale Rolle zukommt. In
der Generalversammlung offen-
bart sich das Klima der internatio-
nalen Beziehungen am direkte-
sten, zeichnen sich auch die Moég-
lichkeiten der Verstandigung ab.
Hier findet die Ausweitung der in-
ternationalen Zusammenarbeit ih-
ren unmittelbarsten Niederschlag.
Zahlreiche Verdnderungen in den
internationalen Beziehungen im
Verlauf der letzten Jahre wurden
durch sie veranlasst, von ihr auf-
genommen oder widerspiegeln
sichinihr. Dies hat zur Folge, dass
die Generalversammlung grund-
satzliche Entscheide trifft, die als
Empfehlungen fuar die Arbeiten
der Ubrigen Organisationen und
Konferenzen gelten. Die friher
getroffene Unterscheidung zwi-
schen der politischen und der
technischen UNO ist heute weit-
gehend Uberholt. Politische Fra-
gen werden heute auch in die Ne-
benorgane und Spezialorganisa-
tionen eingebracht. Anderseits
finden in der Generalversamm-
lung mehr und mehr Debatten
Uber die politischen Aspekte von
technischen Fragen statt, selbst
wenn diese in den Aufgabenbe-
reich der Spezialorganisationen
fallen, deren Funktionen und Zu-
stéandigkeiten einen unabhéangi-
gen und selbstandigen Charakter
besitzen. Manchmal minden sol-

che Debatten sogar in Verhand-
lungen aus, von denen die
Schweiz beruhrt wird.

Der Beitritt der Schweiz zur
UNO ist vor diesem Hintergrund
zu wdrdigen. Die Entwicklungen
der UNO zeigen, dass eine
schweizerische Mitgliedschaft
heute nicht nur méglich, sondern
notwendig geworden ist.
*

Schweizerische Aussenpolitik
und UNO-Beitritt: Die Frage der
Neutralitat

Erster Zweck der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft ist ge-
mass der Bundesverfassung die
Behauptung ihrer Unabhangigkeit
gegen aussen. Oberstes Ziel der
Aussenpolitik ist somit die Siche-
rung der Existenz der Schweiz als
unabhangiger Staat und ihre An-
erkennung als gleichberechtigtes
Mitglied der Staatengemein-
schaft. Die wichtigsten Mittel, um
zu diesem Ziel zu gelangen, sind
die dauernde und bewaffnete
Neutralitdt und die Solidaritat mit
der Volkergemeinschaft.

In Anbetracht der noch stets zu-

UNO-Vollversammlung

nehmenden Interdependenz muss
die Schweiz ihre Aussenpolitik
weltweit ausrichten und sie so
fihren, dass den Erfordernissen
der Zukunft schon heute Rech-
nung getragen wird. Selbstver-
standlich ist die Schweiz ent-
schlossen — und der Bundesrat er-
klart dies in aller Form —, auf jeden
Fall an ihrer dauernden und be-
waffneten Neutralitdat festzuhal-
ten und sich auch weiterhin an die
traditionellen Grundsatze ihrer
Aussenpolitik zu halten. Sie wird
dies vor dem Beitritt ausdricklich
erklaren.

Die Erfahrungen mit der Ausle-
gung der Charta und der mehr als
dreissigjahrigen Praxis der Organi-
sation haben gezeigt, dass eine
Mitgliedschaft bei der UNO heute
mit der Neutralitat vereinbar ist.
Bei der PriGfung dieser Frage geht
es im einzelnen um das Verhaltnis
zwischen der Neutralitdt und den
Sanktionsbestimmungen der
Charta sowie die Politik der
Schweiz in der UNO. Gemaéss Ka-
pitel VIl der Charta kann der Si-
cherheitsrat bei einer Bedrohung
oder einem Bruch des Friedens



oder einer Angriffshandlung kol-
lektive Zwangsmassnahmen mili-
tarischer oder nichtmilitarischer
Natur anordnen. Ein solcher Be-
schluss bedarf der Zustimmung
der finf standigen Mitglieder des
Sicherheitsrates — China, Frank-
reich, Grossbritannien, Sowjet-
union und USA -, von denen jedes
Uber ein Vetorecht verfligt. Die
Teilnahme der Schweiz an milita-
rischen Massnahmen gemass Ar-
tikel 42 der Charta kdme nicht in
Betracht, weil sie mit dem Neutra-
litdtsrecht im Widerspruch stlin-
de. Aufgrund von Artikel 43 kann
jedoch kein Mitgliedstaat automa-
tisch zur Teilnahme an militari-
schen Sanktionsmassnahmen ge-
zwungen werden; vielmehr hat
der Sicherheitsrat in jedem einzel-
nen Fall mit dem in Betracht kom-
menden Staat ein Sonderabkom-
men zu schliessen, das der Ratifi-
zierung bedarf. Darlber hinaus
kann der Sicherheitsrat gemass
Artikel 48 bestimmen, dass nur
einzelne Staaten mit der Durch-
fihrung der Sanktionen beauf-
tragt werden. Unser Land kdonnte
sich also auch als Mitglied von sol-
chen Sanktionen fernhalten.
Neutralitatsrecht - Neutrali-
tatspolitik

Anders ist die Lage bei den nicht-
militarischen Sanktionen gemass
Artikel 41. Sie sind fur alle Mit-
gliedstaaten ohne weiteres ver-
bindlich. Aber sie missen in den
meisten Fallen nicht unter dem
Gesichtspunkt des Neutralitats-
rechts, das nur im Kriegsfall zur
Anwendung gelangt, sondern der
Neutralitdtspolitik gewirdigt wer-
den, deren Gestaltung dem Er-
messen des neutralen Staates
Uberlassen ist.

Wir kommen in unseren Uberle-
gungen zum Schluss, dass auch
die Frage der Vereinbarkeit von
nichtmilitdrischen Sanktionen mit
unserer Neutralitat Iosbar ist. In
der Botschaft wird anhand kon-
kreter Beispiele ausgefiihrt, dass
die Schweiz beim Erlass nichtmili-
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tarischer Massnahmen sowohl als
Mitglied als auch als Nichtmitglied
der UNO grundsatzlich in der Lage
ist, ihre Neutralitatspflichten zu
erfullen.

Auch auf ihre Stellungnahmen in
der UNO wird sich die Neutrali-
tatspolitik der Schweiz auswir-
ken, ohne sie allerdings — wie dies
manchmal angenommen wird -
im Zusammenhang mit politi-
schen Konflikten zu einer Position
der standigen Enthaltung zu zwin-
gen. Wie die Schweiz dies in den
vergangenen Jahren an verschie-
denen Konferenzen bereits getan
hat, wird sie ihre Auffassung klar
vertreten, sich aber auf jeden Fall
im Rahmen objektiver Kriterien
halten, indem sie sich etwa fir die
strikte Einhaltung des Volker-
rechts, die Achtung der
Menschenrechte und der Grund-
werte unserer Gesellschaftsord-
nung, fur den Abbau von Unge-
rechtigkeiten politischer und so-
zialer Art und die Berlcksichti-
gung humanitarer Gesichtspunkte
einsetzt. Wichtig ist vor allem,
dass unser Land unparteiisch —
aber nicht unkritisch — bleibt und
in seinen Stellungnahmen eine
massvolle, in den wesentlichen
Fragen gradlinige und vorherseh-
bare Haltung einnimmt.

Im Ubrigen haben die neutralen
Mitgliedstaaten der UNO in der
Vergangenheit gerade wegen ih-
rer Neutralitat immer wieder ihre
Dienste zur Verfligung stellen
konnen. Das Beispiel dieser
Staaten zeigt deutlich, dass die
Schweiz als Mitglied der UNO in
der Auslibung ihrer traditionellen
Tatigkeit der Guten Dienste nicht
eingeschrankt wirde, sondern
sich im Gegenteil auf diesem Ge-
biet noch besser entfalten konnte.

Wahrung der eigenen Interes-
sen - Solidaritiat gegeniiber an-
deren Staaten

Im Sinne einer Weiterentwicklung
unserer bewahrten Aussenpolitik
entspricht die Mitgliedschaft im-
mer mehr einer Notwendigkeit.

Sie ist gleichzeitig ein Mittel zur
Wahrung unserer Interessen,
das unsere bilateralen Beziehun-
gen, fur die schon langst der
Grundsatz der Universalitat gilt,
erganzt, und eine Bekundung un-
serer Solidaritat gegentber allen
andern Staaten bei der Suche
nach Lésungen fur die alle ge-
meinsam angehenden Probleme.
Trotz ihrer Fehler und Mangel
bleibt die UNO der einzige Ver-
such, weltweit eine gewisse Ord-
nung in die aus Uber 160 Staaten
bestehende Gemeinschaft zu
bringen und ist als solcher uner-
setzlich. Einmal ist sie ein Instru-
ment zur Einddmmung und Behe-
bung von Krisen; zum andern
dient sie den Mitgliedern als For-
um, in dem sie ihre Haltung zu den
grossen Problemen der Vélkerge-
meinschaft darlegen und ihre Mei-
nung zu den sie interessierenden
Fragen oder zu den Konflikten, in
die sie allenfalls verwickelt sind,
kundtun kénnen.

*

Aktive Teilnahme der Schweiz
an der internationalen Zusam-
menarbeit.

Die Mitwirkung an der internatio-
nalen Zusammenarbeit bildet das
wesentlichste Element unserer
Politik der Solidaritat; denn sie
bringt unseren Willen zum Aus-
druck, an der Verantwortung fur
das Schicksal der Welt mitzutra-
gen. Wie jeder andere Staat soll-
ten deshalb auch wir in der UNO
unseren Beitrag zur Verbesserung
der internationalen Beziehungen
sowie zur Lésung der weltweiten
Probleme leisten und damit an der
Gestaltung einer friedlicheren und
menschenwdlrdigeren Zukunft
mitwirken.

Zwar beteiligt sich die Schweiz
schon heute an einer Anzahl
von Tiatigkeiten der Vereinten
Nationen. So ist sie Mitglied der
Spezialorganisationen mit Aus-
nahme des Internationalen Wah-
rungsfonds und der Weltbank-
gruppe. Sie ist dem Statut des In-
ternationalen Gerichtshofes bei-



Sitz der UNO in Genf

getreten und arbeitet in verschie-
denen von der UNO geschaffenen
Nebenorganen mit, die sich
hauptsachlich mit wirtschaftli-
chen und humanitéren Fragen so-
wie mit multilateraler technischer
Zusammenarbeit befassen. Sie
nimmt an Weltkonferenzen der
Vereinten Nationen teil, sofern sie
auch Nichtmitgliedern der UNO
offenstehen. Die friedenserhal-
tenden Aktionen unterstltzt sie
zurzeit durch einen finanziellen
Beitrag an die Blauhelmtruppen in
Zypern und indem sie den UNO-
Beobachtern im Mittleren Osten
ein Flugzeug zur Verfligung stellt.
In New York und Genf unterhalt
die Schweiz je eine standige Be-
obachtermission bei der UNO.

Diese Politik reicht jedoch heu-
te nicht mehr aus. Was die
Schweiz braucht und was ihr nur
eine Mitgliedschaft bei der UNO
bringen kann, ist eine umfassende
Teilnahme am standigen und um-
fassenden Verhandlungsprozess
der Vereinten Nationen, an dem
sie bereits streckenweise beteiligt
ist. Je mehr sich das ganze Sy-
stem der Vereinten Nationen, mit
der UNO an der Spitze, verflicht,
je mehr die verschiedenen Tatig-
keiten miteinander verbunden

sind, desto schwieriger wird es,
nur in einer beschrankten Anzahl
von ausgesuchten Gremien aktiv
zu sein, soll auf die Dauer wirksa-
me Arbeit geleistet werden. Eine
kontinuierliche Mitarbeit in den
Vereinten Nationen ist notig ge-
worden, um die Probleme von An-
fang bis Ende verfolgen zu kon-
nen. Wir missen auch in der Lage
sein, unseren  Auffassungen
Nachdruck zu verleihen und jenen
Konzeptionen zum Durchbruch zu
verhelfen, die wir fir richtig hal-
ten. Dadurch, dass wir uns freiwil-
lig von der UNO fernhalten, laufen
wir Gefahr, uns zu isolieren. Dies
kann nicht in unserem Interesse
liegen. Der Ubergang von der ge-
genwartigen Beobachterstellung
zu einer aktiven, gleichberechtig-
ten Teilnahme an der politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Zu-
sammenarbeit in der UNO ist da-
her ein Gebot der Vernunft. Wir
konnen damit die Nachteile der
heutigen begrenzten Mitwirkung
in verschiedenen Bereichen Uber-
winden. Wir werden die Moglich-
keit haben, unsere Interessen bes-
ser zu wahren und unsere Politik
selber direkt der Staatengemein-
schaft darzulegen. Dies gilt umso
mehr, als wir stets davon ausge-
gangen sind, dass eine aktive Teil-

nahme an der internationalen Zu-
sammenarbeit das Gegenstlick zu
unserem Willen darstellt, uns aus
den machtpolitischen Auseinan-
dersetzungen herauszuhalten.
Der Beitritt zur UNO wdrde uns
letztlich den Beweis erbringen,
dass die Schweiz fahig ist, ihren
aussenpolitischen  Grundséatzen
treu zu bleiben, sie aber auch in ei-
ner sich wandelnden Welt ange-
messen zu entfalten.

Mit den Wandlungen, die die UNO
durchgemacht hat, insbesondere
mit der Erreichung der Universali-
tat der Mitgliedschaft und der Er-
fahrung mit der Handhabung der
Sanktionspolitik, sind die objekti-
ven Grinde fir eine Nichtteilnah-
me der Schweiz dahingefallen. Ein
andauerndes Abseitsstehen wir-
de deshalb international nicht
mehr verstanden.

Zum Schluss sei noch darauf ver-
wiesen, dass der Bundesrat sich
bewusst ist, dass es langerfristig
im Interesse der Schweiz liegt,
ihre Beziehungen mit allen welt-
weiten internationalen Organisa-
tionen zu normalisieren, so auch
mit den Institutionen von Bret-
ton Woods (Internationaler Wéh-
rungsfonds und Weltbankgrup-
pe). Aber ein Beitritt zur UNO
zieht nicht automatisch einen Bei-
tritt zu diesen Institutionen nach
sich. Vielmehr wiirde der Bundes-
rat zuerst die Beitrittsbedingun-
gen auszuhandeln haben, bevor er
den eidgendssischen Raten einen
entsprechenden Antrag stellen
konnte. Die Frage der Ausgestal-
tung unserer Beziehungen zu die-
sen Organisationen wird vom
Bundesrat unabhangig vom UNO-
Beitritt zurzeit gepruft.

Der Bundesrat gibt der Hoffnung
Ausdruck, dass die Botschaft
Uber den Beitritt der Schweiz zur
UNO fir das ganze Schweizervolk
Anlass bietet, Uber die kurz- und
langfristigen Probleme nachzu-
denken, die sich der Schweiz in
der modernen Welt und gegen-
Uber der Gemeinschaft der Natio-
nen stellen. Fortsetzung Seite 22
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Finanzielle Auswirkun-
gen des UNO-Beitritts

Die Hohe der Beitragssatze fur die Mit-
gliedstaaten wird nach einem Verteiler-
schlussel berechnet, der sich auf das Brut-
tosozialprodukt stiitzt. Die Generalver-
sammlung der UNO hat indessen den Ma-
ximalansatz fur die Mitgliederbeitrage auf
25 Prozent als obere Grenze und auf 0,01
Prozent als untere Grenze festgesetzt.
Nach dem gegenwairtig glltigen Schlissel
wiuirde sich der Mitgliederbeitrag fur die
Schweiz auf 1,05 Prozent des ordentli-
chen Budgets der UNO belaufen. Fir das
Jahr 1983 berechnet, wird dies in etwa ei-
nem Betrag von 15,7 Millionen Schwei-
zerfranken entsprechen. Diese Summe
schliesst jene Beitrdge ein, welche die
Schweiz schon jetzt den Haupt- und Ne-
benorganen der UNO entrichtet, deren
Mitglied sie ist.

Bei den finanziellen Aufwendungen, wel-
che die Schweiz als Mitglied der UNO zu
erbringen hatte, darf jedoch die wirt-
schaftliche Rolle der Weltorganisation fir
die Schweiz nicht vergessen werden: Die
UNO tatigt heute rund 30 Prozent ihrer
Ausgaben in der Schweiz. Dieser Anteil
beziffert sich jahrlich auf etwa 360 Millio-
nen Schweizerfranken. Mit den Ausgaben
der in Genf angesiedelten Spezialorganisa-
tionen zusammen erreicht dieser Betrag
sogar mehr als 850 Millionen Schweizer-
franken.

Historischer Uberblick

24.0ktober 1945 Charta der Vereinten
Nationen vom 26. Juni 1945 tritt in Kraft.

1945 Die vom Bundesrat eingesetzte
Konsultativkommission, die unter dem
Vorsitz von Bundesrat Max Petitpierre
tagt, vertritt aufgrund eines Experten-
berichts vom 14.November 1945 die An-
sicht, die Schweiz sollte der UNO beitre-
ten, sofern die Organisation bereit sei, die
schweizerische Neutralitdt anzuerkennen.

1946 Der Bundesrat sieht vorderhand
von einem Beitritt ab und stellt gleichzeitig
ein Dreipunkteprogramm auf, wonach die
Schweiz die Tatigkeit der Vereinten Natio-
nen genau verfolgen, dem Statut des Inter-
nationalen Gerichtshofes und den Spezial-
organisationen beitreten sowie die Nieder-
lassung der Vereinten Nationen auf ihrem
Gebiet erleichtern sollte.

1965 Interpellation Furglerund Hubacher
betreffend Uberpriifung der Aussen-
politik (inklusive Verhaltnis der Schweiz
zur UNO).

1966 Im Geschéaftsbericht von 1965
halt der Bundesrat fest, er sei nach wie vor
der Meinung, «dass die Frage eines allfalli-
gen Beitritts der Schweiz (zur UNO) wei-
terhin fortlaufend zu prifen ist». Die De-
batte Uber diesen Passus im Nationalrat
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gibt Bundesrat Spuhler am 16.Juni 1966
Gelegenheit, ausfihrlich Uber die Entwick-
lung der Vereinten Nationen in den 20 Jah-
ren ihres Bestehens Auskunft zu geben
und darzulegen, inwiefern dadurch die
Moglichkeit eines Beitritts der Schweiz un-
ter Wahrung der Neutralitat bertihrt wer-
den konnte.

28.Februar 1967 Postulat Bretscher
(Mitunterzeichner: Conzett, Dirrenmatt,
Eggenberger und Furgler), in welchem der
Bundesrat ersucht wird, in einem Bericht
das Verhaltnis zu den Vereinten Nationen
darzulegen.

16.Juni 1969 Bericht des Bundesrates
Uber das Verhaltnis der Schweiz zu den
Vereinten Nationen (erster UNO-Bericht).
Ergebnisse der eingehenden Analyse zei-
gen, dass ein Beitritt der Schweiz zur UNO
moglich und nltzlich ware. Die Eidgends-
sischen Rate stimmen dem Vorschlag des
Bundesrates zu, periodisch Uber die Tatig-
keit der UNO und ihrer Spezialorganisatio-
nen zu berichten.

17.November 1971 Bericht des Bun-
desrates Uber das Verhaltnis der Schweiz
zu den Vereinten Nationen und ihren Spe-
zialorganisationen far die Jahre
1969-1971 (zweiter UNO-Bericht).
Schlussfolgerungen heben hervor, wie be-
deutsam die Entwicklung der UNO zu einer
universellen Organisation fur unser Ver-
haltnis zu ihr und in diesem Zusammen-
hang flr unsere Neutralitatspolitik ist. Der
Bundesrat schlagt vor, eine beratende
Kommission mit der Prifung unserer Be-
ziehungen zur UNO zu betrauen.

28.August 1973 Der Bundesrat be-
schliesst die Konstituierung der beraten-
den UNO-Kommission. Die Aufgabe der
aus 50 Mitgliedern zusammengesetzten
und unter dem Vorsitz von alt Standerat
Dr.Eduard Zellweger tagenden Kommis-
sion besteht darin, «allen interessierten
Kreisen und Stromungen der 6ffentlichen
Meinung die Moglichkeit zu geben, sich in
aller Freiheit Gber die Form zu dussern, die
in Zukunft unsere Beziehung zur UNO er-
halten sollten.»

26.Februar 1976 Die Kommission Gber-
reicht ihren Bericht sowie zwei von Min-
derheiten verfasste Zusatzdokumente. Im
Auftrag des Bundesrates wird der Bericht
am 29.Juni 1976 veroffentlicht. Die gros-
se Mehrheit der Kommission beflirwortet
den Beitritt der Schweiz zur UNO und fuhrt
als wesentlichen Grund fur ihre Auffas-
sung die praktisch verwirklichte Universa-
litat der Organisation an.

29.Juni 1977 Bericht des Bundesrates
Uber das Verhiltnis der Schweiz zu den
Vereinten Nationen und ihren Spezialorga-
nisationen fur die Jahre 1972-1976 (drit-
ter UNO-Bericht). Der Bundesrat gelangt
zum Schluss, dass ein Beitritt der Schweiz
zur UNO winschbar ist. Er stellt in Aus-
sicht, den Eidgendssischen Réaten in nicht

allzu ferner Zukunft zu beantragen, die
Frage Volk und Stédnden zu unterbreiten
und vor der entsprechenden Botschaft kei-
nen neuen Bericht mehr vorzulegen. Der
Nationalrat nimmt am 5.Dezember 1977
in zustimmendem Sinne Kenntnis von die-
sem Bericht. Darliber hinaus spricht er die
Erwartung aus, «dass der Bundesrat, ge-
stltzt auf die in diesem Bericht enthalte-
nen Erwédgungen und Schlussfolgerungen,
den Raten zuhanden von Volk und Stan-
den im nachstmoglichen geeigneten Zeit-
punkt Botschaft und Antrag betreffend
den Beitritt der Schweiz zur UNO unter-
breiten wird.» Am 17.Januar 1978 folgt
der Standerat dem Antrag seiner Kommis-
sion fUr auswartige Angelegenheiten, die
vorgeschlagen hat, in zustimmendem Sin-
ne vom Bericht des Bundesrates Kenntnis
zu nehmen.

28.Marz 1979 Der Bundesrat beauf-
tragt das Departement fiir auswartige An-
gelegenheiten mit der Ausarbeitung der
Botschaft GUber den Beitritt der Schweiz zur
UNO.

16.Januar 1980 Der Bundesrat stellt in
seinem Bericht Uber die Richtlinien der Re-
gierungspolitik die Botschaft fir die Legis-
laturperiode 1979-1983 in Aussicht und
raumt dem Beitritt zur UNO unter den Vor-
haben unserer Aussenpolitik erste Prioritdt
ein. Er figuriert damit unter den Schwer-
punkten der laufenden Legislaturperiode.
In seinem Zwischenbericht vom 5.0kto-
ber 1981 kindigt der Bundesrat die Bot-
schaft erneut an.

21.Dezember 1981 Verabschiedung
der Botschaft Uber den Beitritt der
Schweiz zur Organisation der Vereinten
Nationen (UNO) durch den Bundesrat.

Kommerzielle
Geschaftsfiihrung

Wenden Sie sich zur Vertretung
Ihrer Interessen in der Schweiz
an:

Treuhand
Sven F. Miiller

(licencié &s sciences commerciales)
Waidlistrasse 7
CH-8810 Horgen ZH

national (CH) (01) 7253096

international + 4117253096
Telex 55219 sven ch

Telefon:

Korrespondenz:
Deutsch, Englisch, Franzdsisch,
Portugiesisch.




	Zusammenfassung der Botschaft über den Beitritt der Schweiz zur Organisation der Vereinten Nationen (UNO)

